
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1973/4/10 3Ob61/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.04.1973

Norm

EO §1 Z1 IA

EO §1 Z1 IIA

EO §7 Ea

EO §54

EO §370 A

EO §371 Z1

ZPO §505 Abs3

ZPO §524

Rechtssatz

War die sich gegen das Titelurteil richtende Revision erst im Zeitpunkt der Entscheidung des OHG im

Exekutionsbewilligungsverfahren rechtskräftig zurückgewiesen worden, ist davon auszugehen, daß die Revision auch

schon in dem für die Vollstreckbarkeit des Urteiles maßgebenden Zeitpunkt der Entscheidung des Erstgerichtes über

den Exekutionsantrag unzulässig war.
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